
STADT KÖNIGSBERG I.BAY.

AUSZUG AUS DEM BESCHLUSSBUCH
DER STADT KÖNIGSBERG I.BAY.

Sitzungstag: 25. 01. 2022

Die Einladung erfolgte ordnungsgemäß.

Gremium: Stadtrat

Zahl der anwesenden Ausschussmitglieder/Stadtratsmitglieder: 17

Die Sitzung war öffentlich.

TOP 04 Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik - Junkersdorf l"
Behandlung der Einwendungen zur erfolgten Auslegung und Beschluss zur
erneuten Auslegung

Sachvortra :

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Sondergebiet Photovoltaik -
Junkersdorf l"

sowie Billigung des Entwurfes in der Fassung vom 25.01.2022 mit Beschluss
zur

förmlichen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

Die GFG Solar GmbH & Co. KG, Am Backhaus 10, 97486 Königsberg ist mit dem
Vorhaben an die Stadt Königsberg herangetreten, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage
im Stadtteil Junkersdorfzu errichten.
Um eine baurechtlich geordnete Entwicklung zu sichern und eine geregelte Erweiterung
zu gewährleisten, beschließt der Stadtrat Königsberg die Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Sondergebiet Photovoltaik - Junkersdorf l" im
Stadtteil Junkersdorffür das Flurstück 597 (teilweise) der Gemarkung Junkersdorf.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Sondergebiet
Photovoltaik - Junkersdorf l" ist nachfolgend mit roter Strichlinie dargestellt:



W
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In der Stadtratssitzung vom 12.10.2021 hat der Stadtrat den Vorentwurf des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Sondergebiet Photovoltaik - Junkersdorf l" in
der Fassung vom 12. 10.2021 gebilligt und die Verwaltung beauftragt, die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange § 4 Abs. 1 BauGB in die Wege zu leiten.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde am
22. 10.2021 ortsüblich bekannt gemacht.
Die Öffentlichkeit und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
wurden in der Zeit vom 02. 11.2021 bis 03. 12.2021 frühzeitig am Verfahren gemäß §
3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf in der Fassung vom 12. 10.2021
beteiligt.

Beschluss:

Die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB wurden mit den vorgetragenen
Abwägungspunkten beschlussmäßig behandelt und entsprechend bei der
Ausarbeitung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Sondergebiet
Photovoltaik-Junkersdorf l" in der Fassung vom 25.01.2022 berücksichtigt.
Die vorgetragenen Unteriagen zur Abwägung mit den Einwendungen und den
Beschlussvorschlägen werden Bestandteil des Beschlusses und diesem beigefügt.

Der Stadtrat billigt den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
"Sondergebiet Photovoltaik - Junkersdorf l" in der Fassung vom 25.01.2022 und
beauftragt die Verwaltung, die förmliche Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie
§ 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf in der Fassung vom 25. 01.2022 in die Wege zu leiten.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist mindestens eine
Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen./

Abstimmun ser ebnis:

Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteili t: 1
Anwesende Mit lieder: 16



Herr Stadtrat Faust stimmt wegen persönlicher Beteiligung nicht ab.

Die Anlage zum Tagesordnungspunkt (Abwägung) ist im Anschluss an das Protokoll
beigefügt.

Für die Richtigkeit des Auszuges
Königsberg, den 31.01.2022

^2%.

^^ H^,
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Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange für oben 
genannte Bauleitplanung frühzeitig am Verfahren beteiligt.  
Gleichzeitig erfolgte die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. 
 
A. Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 

28.10.2021 bzw. mit E-Mail vom 28.10.2021 um Stellungnahme bis zum 03.12.2021 gebeten. 
 

 Name Straße Ort 
1 Regierung von Unterfranken Landesplanungsbehörde Peterplatz 9 97070 Würzburg 

2 Regionaler Planungsverband Main-Rhön Obere Marktstraße 8 97688 Bad Kissingen 

3 Landratsamt Haßberge SG III/1 - Bauleitplanung Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

4 Landratsamt Haßberge - Kreisbauamt Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

5 Landratsamt Haßberge - Wasserrecht Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

6 Landratsamt Haßberge 
Untere Immissionsschutzbehörde 

Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

7 Landratsamt Haßberge - Untere Naturschutzbehörde Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

8 Landratsamt Haßberge - Kreisbrandrat Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

9 Landratsamt Haßberge 
Untere Denkmalschutzbehörde Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

10 Landratsamt Haßberge - Gesundheitsamt Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

11 Landratsamt Haßberge - Abfallrecht  Am Herrenhof 1 97437 Haßfurt 

12 Herr Christian Blenk - Kreisheimatpfleger Lembacher Straße 13 97514 Oberaurach 

13 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Schloß Seehof 1 96117 Memmelsdorf 

14 Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen Kurhausstraße 26 97688 Bad Kissingen 

15 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Mainberger Straße 14 97422 Schweinfurt 

16 Staatliches Bauamt Schweinfurt  
Fachbereich Straßenbau 

Mainberger Straße 14 97422 Schweinfurt 

17 Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken Zeller Str. 40 97082 Würzburg 

18 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ignatz-Schön-Straße 30 97421 Schweinfurt 

19 Bayerischer Bauernverband Werner-von-Siemens-Str. 55a 97076 Würzburg 

20 Industrie- und Handelskammer Mainaustr. 33 - 35 97082 Würzburg 

21 Handwerkskammer für Unterfranken Postfach 5804 97008 Würzburg 

22 Bayernwerk Netz GmbH  Hallstadter Straße 119 96052 Bamberg 

23 Stadtwerke Haßfurt Augsfelder Straße 6 97437 Haßfurt 

24 
Deutsche Telekom AG 
Bezirksbüro Netze Bamberg Memmelsdorfer Str. 211 96052 Bamberg 

25 PLEdoc GmbH Gladbecker Str. 404 45326 Essen 

26 Stadt Haßfurt Hauptstraße 5 97437 Haßfurt 

27 Stadt Hofheim über VG Hofheim Obere Sennigstraße 4 97461 Hofheim 

28 Gemeinde Riedbach über VG Hofheim Obere Sennigstraße 4 97461 Hofheim 

29 Markt Burgpreppach über VG Hofheim Obere Sennigstraße 4 97461 Hofheim 

30 Stadt Zeil am Main Marktplatz 8 97475 Zeil am Main 

31 Gemeinde Kirchlauter  Georg-Schäfer-Straße 56 97500 Ebelsbach 

32 Stadt Ebern Rittergasse 3 96106 Ebern 

33 OGE Open Grid Europe GmbH   

34 Regierung von Mittelfranken - Luftamt Nordbayern Flughafenstraße 118 90411Nürnberg 

35 Regierung von Oberfranken - Bergamt Nordbayern Postfach 11 01 65 95420 Bayreuth 
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B. Folgende Stellungnahmen sind im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  
 § 3 Abs. 1 BauGB eingegangen: 

Gemäß der Bestätigung der Stadt Königsberg vom 06.12.2021 wurden zu den Unterlagen keine 
Äußerungen oder Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift vorgelegt oder vorgebracht. 

 
 
C. Folgende  Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben der Planung zugestimmt 

bzw. keine Einwendungen vorgetragen: 

 Regierung von Mittelfranken – Luftamt Nordbayern      mit E-Mail  vom 08.11.2021 

 Gemeinde Kirchlauter              mit E-Mail  vom 11.11.2021 

 Deutsche Telekom Technik GmbH          mit E-Mail  vom 15.11.2021 

 Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt     mit E-Mail  vom 16.11.2021 

 Regierung von Oberfranken – Bergamt Nordbayern     mit Schreiben vom 17.11.2021 

 Staatliches Bauamt Schweinfurt           mit Schreiben vom 19.11.2021 

 Stadt Ebern                mit E-Mail  vom 22.11.2021 

 
 
D. Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben bis zum 03.12.2021 keine 

Rückmeldung zugesandt: 

 Kreisheimatpfleger Herr Christian Blenk 

 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

 Handwerkskammer für Unterfranken 

 Stadtwerke Haßfurt 

 Stadt Haßfurt 

 Stadt Hofheim i. Ufr. 

 Gemeinde Riedbach 

 Markt Burgpreppach 

 Stadt Zeil am Main 
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E. Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Bedenken und  
Anregungen vorgetragen: 
 

a.) Open Grid Europe GmbH mit E-Mail vom 08.11.2021 

 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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b.) Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen mit E-Mail vom 09.11.2021 
 

 

 

 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Es ist keine beschlussmäßige Behandlung erforderlich. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Der § 9 Abs. 1 BauGB bietet nicht die rechtliche Grundlage, Festsetzungen dieser Art in den 
Bebauungsplan aufzunehmen. 
Unter Punkt 8.6 der Hinweise des Bebauungsplans wird bereits auf den Praxis-Leitfaden für die 
ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
hingewiesen. Hierin sind unter Punkt 4.3.3 bereits Hinweise zur Ableitung des Niederschlagswassers 
enthalten, 
Der Stadtrat vertritt die Auffassung, dass somit den o.g. Belangen ausreichend Rechnung getragen wird. 
 
 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Unter Punkt 8.6 der Hinweise des Bebauungsplans wird bereits auf den Praxis-Leitfaden für die 
ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
hingewiesen. Hierin sind unter Punkt 5.2 bereits Hinweise zur Vermeidung und Minderung von negativen 
Auswirkungen durch Bodenverdichtung hingewiesen. 
Der Stadtrat vertritt die Auffassung, dass somit den o.g. Belangen ausreichend Rechnung getragen wird. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Unter Punkt 8.6 der Hinweise des Bebauungsplans wird bereits auf den Praxis-Leitfaden für die 
ökologische Gestaltung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
hingewiesen. Hierin sind unter Punkt 4.2 bereits Aspekte des Wasserschutzes enthalten. 
Zudem sind unter Punkt 6.3 des Praxis-Leitfadens Hinweise zur Reinigung der Module enthalten. 
Der Stadtrat vertritt die Auffassung, dass somit den o.g. Belangen ausreichend Rechnung getragen wird. 
 
 
 
 

 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Es ist keine beschlussmäßige Behandlung erforderlich 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.                                                                
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c.) Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Schweinfurt mit Schreiben vom 10.11.2021 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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d.) Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt mit E-Mail vom 19.11.2021 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der Umgriff des Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Junkersdorf I“ befindet sich in 
benachteiligtem Gebiet gemäß der Karte des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (StMELF), sodass der § 37 Abs. 1 Nr. 2 Punkt h) EEG 2021 somit erfüllt wird. 
Die Anforderungen an den Standort der Freiflächen-Photovoltaikanlage sind somit erfüllt. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Der Umgriff des Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Junkersdorf I“ befindet sich in 
benachteiligtem Gebiet gemäß der Karte des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (StMELF). Die für die Bauleitplanung erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen wurden ermittelt und standortnah umgesetzt. Die Eingrünungsmaßnahmen 
dienen zudem als Sichtschutz und zur Verbesserung der Einbindung in das Landschaftsbild. 
 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Landschaftsarchitektin Frau Glanz: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 5 m breiten Streifen innerhalb der Anlage werden 
ebenfalls befahren und müssen in die Basisfläche eingerechnet werden.  
Es gibt keine weiteren anrechenbaren Möglichkeiten der Eingriffsminimierung, da die Verwendung von 
autochthonem Pflanz- und  Saatgut inzwischen im BNatSchG rechtlich immer erforderlich ist. 
Die Verpflichtung zum Erhalt dieser Eingrünung erlischt mit dem Abbau /Rückbau der 
Photovoltaikanlage, was unter Punkt 7.3 der textlichen Festsetzungen der Grünordnung bereits 
festgesetzt ist. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Maßnahmen zur Eingriffsminimierung sind bereits unter Teil A, Punkt 2.3.1 der Begründung zum 
Grünordnungsplan enthalten. 
 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Hinweise zur Einhaltung des Nachbarrechts mit Grenzabständen von Anpflanzungen sowie die Duldung 
der entstehenden Geruchs-, Staub- und Lärmemissionen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der 
anliegenden landwirtschaftlichen Flächen sind bereits unter Punkt 8.3 bzw. 8.4 der Hinweise des 
Bebauungsplans aufgenommen. 
 
 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Hinweise zur Einhaltung des Nachbarrechts mit Grenzabständen von Anpflanzungen sowie zur 
Freihaltung des Lichtraumprofils sind bereits unter Punkt 8.4 der Hinweise des Bebauungsplans 
aufgenommen. 
Die östliche des Plangebietes gelegene Zuwegung zum Teilstück, das in landwirtschaftlicher Nutzung 
verbleibt, wird vom Planumgriff nicht berührt und somit in seiner Eigenschaft nicht nachteilig verändert. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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e.) Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken mit Schreiben vom 28.11.2021 
 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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f.) Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde mit E-Mail vom 01.12.2021 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Es ist keine beschlussmäßige Behandlung erforderlich. 
 
 
 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Parallel zum Sennachgraben verläuft ebenfalls eine Freileitung, auf die sich die Argumentation des 
Bebauungsplans bezieht, nicht auf die angeführte 110kV-Leitung in 1.300 m Entfernung. 
Somit ist eine eindeutige Vorbelastung, wie in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt, gegeben. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Bzgl. der vorgebrachten Argumente zum Naturpark, Landschaftsschutzgebiet und Landschaftsbild wird 
auf die neueste Veröffentlichung der Regierung von Unterfranken – Sachgebiet 24 mit der Planungshilfe 
für Freiflächen-Photovoltaikanlagen verwiesen:  
Die aktuelle Gebietskulisse Freiflächen-Photovoltaik-Anlage der Regierung von Unterfranken, Sachgebiet 
24 für die Region Main-Rhön (3) vom 24.11.2021, die als Freiflächen-Photovoltaik-Planungshilfe 
veröffentlicht wurde, stuft den mit der Anlage belegten Teil des Geltungsbereichs als Gebiet mit geringem 
Raumwiderstand ein. 
Es wird weiterhin auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde sowie die Abwägung hierzu 
unter Punkt i.4.) verwiesen. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde sowie die Abwägung hierzu unter Punkt 
i.4.) und auf die Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie die 
Abwägung hierzu unter Punkt d.) verwiesen. 
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g.) Bayerischer Bauernverband mit Schreiben vom 02.12.2021 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Hinweise zur Einhaltung des Nachbarrechts mit Grenzabständen von Anpflanzungen sowie die Duldung 
der entstehenden Geruchs-, Staub- und Lärmemissionen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der 
anliegenden landwirtschaftlichen Flächen sind bereits unter Punkt 8.3 bzw. 8.4 der Hinweise des 
Bebauungsplans aufgenommen. 
Zudem sind verbindliche Baugrenzen in der Planzeichnung festgesetzt, sodass grundsätzlich ein Abstand 
der Photovoltaik-Module zu angrenzenden Grundstücken besteht. 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Verpflichtung zum Erhalt dieser Eingrünung erlischt mit dem Abbau /Rückbau der 
Photovoltaikanlage, was unter Punkt 7.3 der textlichen Festsetzungen der Grünordnung bereits 
festgesetzt ist. 
Es kann nicht zugesichert werden, ob die dann entstandene Hecke nicht aufgrund einer dann gültigen 
Gesetzeslage wirklich entfernt werden kann.  Die Hecke kann dann aber ggf. auf einem Ökokonto 
verbucht und neu zugeordnet werden. 
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h.) Bayernwerk Netz GmbH mit E-Mail vom 03.12.2021 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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i.) Landratsamt Haßberge mit Schreiben vom 03.12.2021 
 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der Umweltbericht enthält die in Anlage 1 zum BauGB genannten Bestandteile und wird sowohl für die 
Flächennutzungsplanänderung als auch für die dazugehörigen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanverfahren als gesonderter Teil geführt. 
Die Vorgaben der Planzeichenverordnung (PlanZV) sind ebenfalls berücksichtigt. 
Das Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird ebenso berücksichtigt, sodass die 9. 
Änderung des Flächennutzungsplans vor In-Kraft-Treten der vorhabenbezogenen Bebauungspläne 
abgeschlossen sein wird. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Die Hinweise zur Blendwirkung werden zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise auf die Auswirkungen einer künstlichen Beleuchtung im Außenbereich werden zur Kenntnis 
genommen Eine Beleuchtung der Anlage ist nicht vorgesehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Landschaftsarchitektin Frau Glanz: 
 
Die Bedenken bzgl. der Lage des Standorts innerhalb des Naturparks und der landschaftsoptischen 
Beeinträchtigungen durch die Einsehbarkeit  sowie eines möglichen Zuwiderlaufens zu den Vorgaben der 
Regional- und Landesplanung in Verbindung mit dem Ministerialschreiben der obersten Baubehörde vom 
19.11.2009 werden zur Kenntnis genommen. 
Der Standort wurde insbesondere wegen der innerhalb des Haßbergtraufs vergleichsweise geringen 
Einsehbarkeit, der räumlich deutlich begrenzten landschaftsoptischen Beeinträchtigung und der 
Vorbelastungen durch die Stromleitung gewählt. 
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Die umfangreiche Eingrünung in Richtung des Talraums und des Landschaftsraums reduziert die 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und des Landschaftsschutzgebietes deutlich. 
Die Stadt Königsberg unterstützt die Anlage einer PV-Anlage am gewählten Standort, um innerhalb ihres 
Stadtgebietes die Klimaschutzziele zu erreichen. 
 
Die Vorgaben des mehr als 12 Jahre alten Ministerialschreibens entsprechen nicht mehr den 
klimapolitischen Zielsetzungen. 
Die aktuelle Gebietskulisse Freiflächen-Photovoltaik-Anlage der Regierung von Unterfranken, Sachgebiet 
24 für die Region Main-Rhön (3) vom 24.11.2021, die als Freiflächen-Photovoltaik-Planungshilfe 
veröffentlicht wurde, stuft den mit der Anlage belegten Teil des Geltungsbereichs als Gebiet mit geringem 
Raumwiderstand ein. 
 
 
 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Landschaftsarchitektin Frau Glanz: 
 
Die Zufahrten zu den Anlagenflächen werden im Plan dargestellt. Entsprechend werden die randlichen 
Ausgleichsflächen an diesen Stellen zu unterbrochen. 
 
 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Landschaftsarchitektin Frau Glanz: 
 
Der Text unter 3.1 wird angepasst. In der Festsetzung 7.2.2 und 7.2.3 wird ergänzt, dass die Nachweise 
der gebietsheimischen Herkünfte der Pflanzen bzw. die Nachweise des gewählten Regio-Saatguts  zur 
Freigabe vorab der Unteren Naturschutzbehörde vorgelegt werden. 
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Abwägungsvorschlag der Landschaftsarchitektin Frau Glanz: 
 
Aufgrund der Gebietsausstattung und der im Süden vorhandenen Gehölzstrukturen ist in dem 2,6 ha 
großen Geltungsbereich in Junkersdorf I maximal 1 Feldlerchen-Brutrevier zu erwarten. Für diesen 
Verlust von max. einem Feldlerchen-Brutrevier ist eine entsprechende CEF-Maßnahme durchzuführen. 
Die Größe dieser CEF-Maßnahme bemisst sich gemäß Schreiben der Regierung von Mittelfranken vom 
24.07.2018 an die Unteren Naturschutzbehörden wie folgt pro Revier der Feldlerche: 
„Artenschutzrechtlicher Ausgleich bei Verlust von Feldlerchenrevieren : Mindestgrößen Die folgende 
Auswahl verschiedener möglicher Maßnahmen enthält Angaben zu Mindestgröße bzw. Mindestanzahl, 
die sich auf den notwendigen Ausgleich für den Verlust jeweils eines Feldlerchen-Brutreviers beziehen. 
Der Anbau von Mais auf der entsprechenden Restfläche der Ackerfläche ist ausgeschlossen.  
1. Anlage eines Blühstreifens mit einer Mindestgröße von 20 x 100 Meter oder Anlage eines ebenso 
großen Brachestreifens, der alle 3-5 Jahre umgebrochen, ansonsten aber nicht bewirtschaftet wird.  
2. Anlage einer Wechselbrache, bei der jedes Jahr eine Hälfte umgebrochen, aber nicht bestellt wird und 
damit ein Wechsel einer offenen Fläche und einer lückig mit Ackerwildkrautgesellschaften bestandenen 
Fläche erreicht wird mit einer Mindestgröße von 0,2 ha. (…)“ 
 
Für den Bebauungsplan „Junkersdorf I“ wird folgende CEF-Maßnahme  vorgesehen: 
Anlage eines Blühstreifens oder einer Wechselbrache mit 2.000 m² Fläche. Die CEF-Maßnahme ist im 
räumlichen Zusammenhang umzusetzen.  
 
Eine entsprechende Festsetzung wird unter Festsetzung 7.4 ergänzt. Die Herleitung wird in der 
Begründung des Bebauungsplans erläutert. 
 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die Mehlbeere wird durch die Elsbeere ersetzt. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
In der Plandarstellung wird die Maßangabe zur Breite der Ausgleichsfläche auf der West-, Süd.- und 
Ostseite ergänzt. 
 
 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Bei der Folgemahd wird die Entfernung des Mähgutes in der Festsetzung 7.1.1 ergänzt. 
 
 
 

 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Bei den Festsetzungen wird unter 7.6 das Monitoring mit folgender Formulierung ergänzt: 
Für die Erreichung der festgesetzten Entwicklungsziele der Ausgleichsfläche wird nach Herstellung der 
Flächen eine gemeinsame Abnahme mit der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt. 3 Jahre nach 
dieser Abnahme ist zu überprüfen, ob die hergestellten Ausgleichsmaßnahmen den festgesetzten 
Entwicklungszielen entsprechen und einen hochwertigen, artenreichen Bestand entsprechend der 
Zielvorgabe darstellen. Andernfalls sind ggf. Nachpflanzungen oder weitere Pflegemaßnahmen in 
Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich. 
Für das erste Monitoring zur Überprüfung der Ausgleichsflächen nach 3 Jahren und dann alle 5 Jahre ist 
der Unteren Naturschutzbehörde ein Bericht in Text und Bild zu übermitteln. 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es sind bereits Hinweise zur Vorgehensweise bei Verdachtsmomenten auf Altdeponien, Altablagerungen 
oder schädliche Bodenverunreinigungen unter Punkt 8.2  der Hinweise des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Junkersdorf I“ aufgenommen. 
 
Der Stadtrat vertritt die Auffassung, dass somit eine zusätzliche Aufnahme des Textes in die Begründung 
nicht erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 



Zur Sitzung des Stadtrates am 25.01.2022   - 28 - 
Stadt Königsberg, ST Junkersdorf 
vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik – Junkersdorf I“ 
 
 

 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der § 9 BauGB bietet nicht die rechtliche Grundlage, Festsetzungen dieser Art in den Bebauungsplan mit 
aufzunehmen. 
Die Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis genommen. 
Die Erstellung des Feuerwehrplans wird vom Verfahrensträger in Abstimmung mit dem Kreisbrandrat vor 
Inbetriebnahme der Anlage durchgeführt. 
Die Zufahrt zum Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – 
Junkersdorf I“ ist über den Flurweg Flur Nr. 593 der Gemarkung Junkersdorf gewährleistet. 
Die Erforderlichkeit einer Feuerwehrbegehung wie unter Punkt 4. aufgeführt, wird dem Verfahrensträger 
zur Kenntnis gebracht. 
 
 



Zur Sitzung des Stadtrates am 25.01.2022   - 29 - 
Stadt Königsberg, ST Junkersdorf 
vorhabenbezogener Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik – Junkersdorf I“ 
 
 

 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Es ist keine beschlussmäßige Behandlung erforderlich. 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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j.) Regionaler Planungsverband Main-Rhön mit E-Mail vom 03.12.2021 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Es wird auf die Abwägung zur Stellungnahme der Regierung von Unterfranken unter Punkt f.) verwiesen. 
 


